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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1961

Norm

KO §138 Abs2

Rechtssatz

Beispiel für eine Nachtragsverteilung nach Aufhebung des Konkurses. Auch in einem solchen Fall kann die

Au orderung zum Erlag von Kostenvorschüssen notwendig sein. Die Entscheidung darüber steht nicht dem

Konkurskommissär, sondern nur dem Konkursgericht (Senat) zu.

Entscheidungstexte

5 Ob 367/61

Entscheidungstext OGH 13.12.1961 5 Ob 367/61

Veröff: JBl 1962,455

8 Ob 246/00k

Entscheidungstext OGH 15.02.2001 8 Ob 246/00k

Vgl; Beisatz: Die Ermächtigung des Masseverwalters zum Prozesseintritt (und damit auch die Einleitung des

Nachtragsverteilungsverfahrens) kann vom Erlag eines gläubigerseits zu erlegenden Kostenvorschusses abhängig

gemacht werden. (T1)
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